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Die Abgeordneten zum Nationalrat Stoisits und FreundInnen 
haben am 11. März 1992 unter der Nr. 2594/J an mich eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "der Verwen
dung slowenischer Bezeichnungen für Ortschaften in Reisepäs
sen, Personalausweisen und sonstigen öffentlichen Urkunden" 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"10 Warum findet die BRegVO BGBlo 308/1977, mit der die slowe
nischen Bezeichnungen für Ortschaften festgesetzt werden, 
entgegen den zu beachtenden Rechtsvorschriften (Art 19 Abs 2 
StGG RGBI. 142/1867, Art 7 Z 3 Satz 2 StV von Wien BGBl.-
152/1955, § 2 Abs 1 Z 2 und § 12 VGruppG BGBI. 396/1976) 
keinerlei Berücksichtigung in Reisepässen, Personalausweisen 
sowie sonstigen öffentlichen Urkunden des Vollzugsbereiches 
des Bundesministeriums für Innere Angelegenheiten?" 

Diese Anfrage beantwo,rte ich wie folgt: 

§ 12 des Volksgruppengesetzes besagt, daß nur solche topo
graphischen Bezeichnungen zweisprachig abzufassen sind, die 
von Gebietskörperschaften oder von sonstigen Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts angebracht werden. 
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Darunter sind nur jene Aufschriften zu verstehen, die an Ort 
und Stelle fix angebracht sind. Eintragungen von Ortsbezeich
nungen in Reisepässen, Personalausweisen oder sonstigen 
öffentlichen Urkunden fallen nicht darunter. 
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